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                               Abrechnungs-Information für Patienten mit Privatversicherung

Sehr geehrte Patienten, 

wir haben heute für Sie und Ihr Kind einen Gesprächs-Termin mit einer Dauer von 1 Stunde reserviert.

Im Gegensatz zur Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen sieht die Privatabrechnung keine 
zeitabhängigen Ziffern vor. In der Privatabrechnung wird von einer Standardvorstellung einer Dauer von 
10 min ausgegangen, für das EEG wird eine Zeitdauer von 20 min angesetzt, auch wenn es sich um ein 
aufwändiges Schlaf-EEG mit einem Zeitaufwand von 1,5 oder 2 Stunden handelt.
Leistungen wie das Schlaf- EEG oder die Behandlungen von komplizierten, schwerwiegenden und 
seltenen Erkrankungen werden deutschlandweit nur in wenigen Praxen im Bereich der Neuropädiatrie 
angeboten. Die "Standardbetreuung" erfolgt hier in Form eines z.T. mehrtägigen stationären Aufenthaltes, 
der zur Rechnungsstellung über Beträge von 2000 bis 5000 Euro führt. 
Unser normalerweise angebotener hoher Zeitaufwand führt dazu, dass eine Rechnungsstellung wie Sie 
diese vom Hausarzt oder HNO- Arzt gewohnt sind, bei uns bei weitem nicht einmal die Sach- und 
Personalkosten deckt.

Wir bieten deshalb zwei Behandlungsoptionen an:

1. eine Kurzvorstellung zur EEG- Untersuchung, die zu einer Rechnung führt, wie diese Ihnen vertraut 
ist. Dies beinhaltet allerdings nur eine schriftiche Befundmitteilung ohne Arztgespräch bei 
Weiterbehandlung durch Ihren Psychiater oder Neurologen.

2. ein ausführlicher Arzterstgesprächs-Termin einer Dauer von 1 Stunde, den wir nur ermöglichen 
können, wenn Sie mit einer Steigerung Faktor von 3,5 sowie mit der Berechnung von Ziffern mit einem 
hohen Zeitaufwand einverstanden sind, wie zum Beispiel der 860, welche eine ausführliche biografische 
Anamneseerhebung beinhaltet. Die regulären Versicherungen (mit Begründungshilfe auch bei Beihilfe und 
Post-Beamtenkasse!) erstatten auch diese Ziffern bisher völlig problemlos (ohne Gewähr!!). Dies 
beinhaltet eine ausführliche Anamneseerhebung, Befundbesprechung, Untersuchung, ggf. Diagnostik-
Komplettierung und ganzheitliche Therapieempfehlung. Jeder weitere Folgetermin, Email Konsultationen, 
Verordungen, Rezeptbestellungen, Attestausstellungen oder telefonische Korrespodenzen werden 
separat nach GOÄ abgerechnet. 

Bitte kreuzen Sie hier wunschgemäß an, für welche der beiden Optionen Sie sich entscheiden:

� EEG- Vorstellung ohne Arztgespräch (NUR EEG-BEFUND bei Weiterbehandlung durch Psychiater! )  

� Stundentermin (1 BERATUNG, UNTERSUCHUNG, THERAPIE-EMPFEHLUNG, GANZHEITLICHE BETRACHTUNG)   

 

Bitte bestätigen Sie Ihre Wahl mit  Datum, Namen und Unterschrift : 

Schriesheim, ______   _______________________       _______________________

Eine Erläuterung der Ziffern, die in unserer Praxis je Termin zur Abrechnung kommen, erhalten Sie in der 
Anlage.Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.   Ihr Praxis- Team



Honorarvereinbarung

Honorarvereinbarung gem. § 2 GOÄ 
über abweichende Gebührenhöhe und Gebührensätze

zwischen 
Schwerpunktpraxis für Neuropädiatrie

- Herrn Prof. Dr. Stephan A. König-
und

Hauptversicherte(r) Herrn/Frau ............................................,geb......................whft..............................................
Adresse/ Tel.................................................................................................................... 

(im Folgenden: Patient/Patientin/ HV genannt)
Name und Sitz der Krankenkasse:...........................................................

vereinbaren nach persönlicher Absprache im Einzelfall Folgendes: Die Schwerpunktpraxis für Neuropädiatrie erbringt zugunsten 
des/der Patienten/Patientin die Leistungen nach GOÄ- Ziffern für einen Arzttermin (ca. 60min)

SUMME: 983,83€ 
davon EEG: 368,75€ und ausführliches Gespräch: 615,08€ 
zuzüglich Blutabnahme, EKG und/ oder Testverfahren u.a.

mit einem von dem Regelsatz gem. § 5 Abs. 2 GOÄ 2,3 abweichenden Steigerungssatz von 3,5  zum jeweils gültigen 
Vergütungsbetrag in €. Eine Liste der tatsächlichen Vergütung je Ziffer bzw. Kostenvoranschlag wurde ausgehändigt.
Der/die Patient/Patientin ist darüber informiert, dass eine Erstattung der Vergütung durch die Erstattungsstellen (insbesondere die 
private Krankenversicherung) möglicherweise nicht im vollem Umfang gewährleistet ist. Auch bei Nichterstattung durch die Kasse 
ist der Differenzbetrag vertragsgemäß zu entrichten. In die Datenweitergabe an ein von der Praxis beauftragtes 
Inkassounternehmen und/ oder eine Anwaltskanzlei wird eingewilligt (Widerruf möglich). Die Kontaktaufnahme mit der 
Krankenkasse wird erlaubt.

Der Patient bedarf der Einwilligung des Arztes für die Abtretung der Ansprüche aus diesem Behandlungsvertrag einschließlich der 
Ansprüche, die auf Rückzahlung des eventuell zuviel gezahlten Arztthonorars gerichtet sind. Der Forderungsübergang nach § 67 
Versicherungsvertragsgesetz sowie dem Rechtsberatungsgesetz ist ausgeschlossen.  

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich einvernehmlich mit meinem Partner/ Hauptversicherten einverstanden.
Es ist bekannt, dass die genannten Leistungen nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung oder privaten 
Krankenversicherung gehören und daher der genannte Betrag selbst zu tragen ist.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich umfassend über den Nutzen und die Risiken der Individuellen Gesundheitsleistung 
aufgeklärt wurde.

Ludwigshafen, ............................. Unterschrift PatientIN/ Erziehungsberechtigte des Kindes.............................................


